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Gebührenordnung 

der Stadtbücherei Sarstedt 

 

 

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), in der zurzeit gültigen Fassung, hat 

der Rat der Stadt Sarstedt in seiner Sitzung am 24.03.2021 folgende Gebührenordnung für 

die Stadtbücherei Sarstedt beschlossen: 

 

§ 1 

Gebühren und Entgelte 

 

1. Benutzungsgebühren 

 Jahresbenutzungsgebühr für Erwachsene 15,00 Euro 

 Jahresbenutzungsgebühr für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 5,00 Euro 

 
sowie bei Vorlage einer entsprechenden Bescheinigung: 

 Schülerinnen und Schüler über 18 Jahre 5,00 Euro 

 Studentinnen und Studenten 5,00 Euro 

 Auszubildende 5,00 Euro 

 freiwillige Wehrdienstleistende und Bundesfreiwilligen- 

dienstleistende bis zum 25. Lebensjahr 5,00 Euro 

 Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II 

(SGB II), von Wohngeld (WoGG), von Sozialhilfe (SGB XII) 

oder von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 5,00 Euro 

 

2. Leihgebühren 

 DVDs für 1 Woche 2,00 Euro 

 CDs für 2 Wochen (Erwachsene) 2,00 Euro 

 CDs für 2 Wochen (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie 

Ermäßigungsberechtigte) 1,00 Euro 

 Tonies für 2 Wochen 1,00 Euro 

 Toniebox für 2 Wochen 2,00 Euro 

 Bestellung von Medien im auswärtigen Leihverkehr 1,00 Euro 

Darüber hinaus sind Kosten, die von der auswärtigen Bibliothek in 

Rechnung gestellt werden, von der Benutzerin / dem Benutzer zu tragen. 
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3. Versäumnisgebühren bei Leihfristüberschreitung 

 Bücher und Gesellschaftsspiele je angefangene Woche 0,50 Euro 

 DVDs je angefangene Woche 2,00 Euro 

 CDs (Erwachsene) je angefangene Woche 2,00 Euro 

 CDs (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie 

Ermäßigungsberechtigte) je angefangene Woche 1,00 Euro 

 Tonies je angefangene Woche 1,00 Euro  

 Tonieboxen je angefangene Woche 2,00 Euro 

 
Zusätzlich für die 

 1. Mahnung 2,50 Euro 

 2. Mahnung 5,00 Euro 

 3. Mahnung 10,00 Euro 

 Abholung von Medien durch Mitarbeitende, je Botengang 15,00 Euro 

 

4. Ersatzausstellung eines Benutzungsausweises  

 für Erwachsene 3,00 Euro 

 für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 1,00 Euro 

 für Ermäßigungsberechtigte 1,00 Euro 

 

5. Kostenersatz, pauschal bei 

 kleineren Schäden an Büchern und Gesellschaftsspielen 0,50 Euro 

 Beschädigung oder Verlust von CD- oder DVD-Hüllen 3,00 Euro 

 Beschädigung eines Strichcodes 0,30 Euro 

 Beschädigung Aufbewahrungsboxen für Tonies 2,00 Euro 

 
Beschädigung oder Verlust von Medien bzw. Medienteilen: 

Kosten der Wiederherstellung oder der Ersatzbeschaffung 

entsprechend des Neuwertes des Mediums bzw. des Medienteils. 

 

6. Fotokopien  0,20 Euro   
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§ 12 

Inkrafttreten 

 

Diese Gebührenordnung für die Stadtbücherei Sarstedt tritt mit Wirkung vom 01.05.2021 in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die Gebührenordnung vom 01.10.2010 außer Kraft. 

 

 

Sarstedt, den 24.03.2021 

 

STADT SARSTEDT 

Die Bürgermeisterin 

 


